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93. Bekanntmachung 
 

Absicht der Einziehung öffentlicher Flächen im Stad tgebiet Unna 
hier: „Erich Kästner-Straße“ (Teilfläche) 

 
Der Rat der Kreisstadt Unna hat am 02.10.2013 folgende Absichtserklärung 
beschlossen: 
 
Die im anliegenden Lageplan kenntlich gemachte öffentliche Teilfläche der  
Gemeindestraße „Erich Kästner-Straße“  
soll aufgrund entfallener Verkehrsbedeutung dem öffentlichen Gemeinge-
brauch entzogen und gemäß § 7 Abs. 4 Straßen- und Wegegesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der z. Z. gültigen Fassung 
eingezogen werden. 
 
Personen, die glauben, durch diese Einziehung in ihren Rechten verletzt zu 
werden, haben Gelegenheit, innerhalb von drei Monaten nach öffentlicher 
Bekanntmachung Einwendungen gegen die beabsichtigte Einziehung beim 
Bürgermeister der Kreisstadt Unna, Fachbereich 3 – 66, Rathausplatz 1, 
59423 Unna, zu erheben. 
 
 
Unna, 04.11.2013 
 
Kreisstadt Unna 
Der Bürgermeister als Straßenbaubehörde 

 
gez. Werner Kolter 
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Abl.KrStUN 24-93/ 02. Dezember 2013 
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94. Bekanntmachung 
 

Absicht der Einziehung öffentlicher Flächen im Stad tgebiet Unna 
hier: „Goethestraße“ (Teilfläche) 

 
Der Rat der Kreisstadt Unna hat am 02.10.2013 folgende Absichtserklärung 
beschlossen: 
 
Die im anliegenden Lageplan kenntlich gemachte öffentliche Teilfläche der 
Gemeindestraße „Goethestraße“  
soll aufgrund entfallener Verkehrsbedeutung dem öffentlichen Gemeinge-
brauch entzogen und gemäß § 7 Abs. 4 Straßen- und Wegegesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der z. Z. gültigen Fassung 
eingezogen werden. 
 
Personen, die glauben, durch diese Einziehung in ihren Rechten verletzt zu 
werden, haben Gelegenheit, innerhalb von drei Monaten nach öffentlicher 
Bekanntmachung Einwendungen gegen die beabsichtigte Einziehung beim 
Bürgermeister der Kreisstadt Unna, Fachbereich 3 – 66, Rathausplatz 1, 
59423 Unna, zu erheben. 
 
 
Unna, 04.11.2013 
 
Kreisstadt Unna 
Der Bürgermeister als Straßenbaubehörde 

 
gez. Werner Kolter 
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Abl.KrStUN 24-94/ 02. Dezember 2013 
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95. Bekanntmachung 
 

Widmung von Verkehrsflächen 
hier: Widmung eines Stichweges an der Krautstraße 

 
Der Rat der Kreisstadt Unna hat am 02.10.2013 beschlossen: 
 
Der im beiliegenden Lageplan dargestellte Stichweg südlich der Krautstra-
ße (Flurstücke 1359, 1363 und 1388 der Gemarkung Unna, Flur 2) wird 
gemäß § 6 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW), in der z. Z. gültigen Fassung, dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet und erhält die Eigenschaft einer Gemeindestraße, bei 
der die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke  
überwiegen (§ 3 Abs. 4 Nr. 2 StrWG NRW).   
 
Die Flurstücke 1359 und 1363 werden als verkehrsberuhigter Bereich  
gewidmet, das Flurstück 1388 als Fuß- und Radweg. 
 
Anlage: Lageplan 
 
Die Widmung wird zum 15.11.2013 wirksam. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach       
öffentlicher Bekanntmachung Klage erhoben werden. 
Die Klage ist vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 
3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle oder in elektronischer Form nach Maßgabe 
der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen 
(ERVVO VG/FG) vom 07. November 2012 (GV.NRW. Ausgabe 2012 Nr. 30 
vom 30.11.2012, S. 547 – 554) zu erheben. Die Klage muss den Kläger, 
den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfü-
gung soll in Urschrift oder in Abschrift/Kopie beigefügt werden. 
Falls die Frist durch das Verschulden einer/eines Bevollmächtigten        
versäumt werden sollte, so würde deren/dessen Verschulden der/dem  
Klageführer/in zugerechnet werden. 
 
 
Unna, 04.11.2013 
 
Kreisstadt Unna 
Der Bürgermeister als Straßenbaubehörde 

 
gez. Werner Kolter 
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Abl.KrStUN 24-95/ 02. Dezember 2013 
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96. Bekanntmachung  
 

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten  von  
Verkaufsstellen vom 02.10.2013 - Salinentag - 

 
Aufgrund des § 6 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
vom 16.11.2006 (G.V. NRW S. 516) geändert durch Gesetz vom 30. April 
2013 (GV. NRW. S. 208) i. V. m. §§ 1 und 25 ff des Gesetzes über Aufbau 
und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NRW S. 528), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 (GV. 
NRW. S. 765, 793), wird von der Kreisstadt Unna als örtlicher Ordnungsbe-
hörde gemäß Beschluss des Rates der Kreisstadt Unna vom 02.10.2013 
für das Gebiet der Kreisstadt Unna folgende ordnungsbehördliche  
Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
Verkaufsstellen dürfen am 28.12.2014 und 27.12.2015 im Stadtgebiet der 
Kreisstadt Unna in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein.  
 

§ 2 
 
1.Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen der 
§§ 1 und 2 Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszei-
ten offen hält oder in diesen Geschäftszeiten andere als die zugelassenen 
Waren verkauft.  
 
2.Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße bis 5000,00 € geahndet werden.  
 

§ 3 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach Verkündung in Kraft.  
 
 
Unna, 28.11.2013  
 
Kreisstadt Unna als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister 
 
gez. Werner Kolter  
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustandekommen dieser Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet,  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.  
 
 
Unna, 28.11.2013  
 
Kreisstadt Unna als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister 
 
gez. Werner Kolter 
 
 
 
Abl.KrStUN 24-96/ 02. Dezember 2013 
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97. Bekanntmachung 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten  von  
Verkaufsstellen vom 02.10.2013 - Weihnachtsmarkt Un na-Mitte - 

 
Aufgrund des § 6 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
vom 16.11.2006 (G.V. NRW S. 516) geändert durch Gesetz vom 30. April 
2013 (GV. NRW. S. 208) i. V. m. §§ 1 und 25 ff des Gesetzes über Aufbau 
und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NRW S. 528), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 (GV. 
NRW. S. 765, 793), wird von der Kreisstadt Unna als örtlicher Ordnungsbe-
hörde gemäß Beschluss des Rates der Kreisstadt Unna vom 02.10.2013 
für das Gebiet der Kreisstadt Unna folgende ordnungsbehördliche  
Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
Verkaufsstellen dürfen am 1. Advent in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr 
geöffnet sein.  
 

§ 2 
 
Die Regelung wird innerhalb des Ortsteiles Unna-Mitte auf die nachstehen-
den Bereiche  
 
1. Innenstadt (Begrenzung im Westen, Süden und Osten durch den Ver-
kehrsring (beidseitig) sowie im Norden durch die Bahnlinie Unna-
Dortmund), 
2. Verkaufszentrum Unna-West (Begrenzung nördlich der B 1, westlich der 
Feldstraße, unmittelbar beidseitig der Massener Straße, östlich der Auto-
bahn A 1) 
 
begrenzt.  
 

§ 3 
 
1.Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen der 
§§ 1 und 2 Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszei-
ten offen hält oder in diesen Geschäftszeiten andere als die zugelassenen 
Waren verkauft.  
 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße bis 5000,00 € geahndet werden.  
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§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am nach Tag nach Bekanntmachung in Kraft und am 
31.12.2015 außer Kraft. 
 
 
Unna, 28.11.2013  
 
Kreisstadt Unna als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister 
 
gez. Werner Kolter 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustandekommen dieser Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet,  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.  
 
 
Unna, 28.11.2013  
 
Kreisstadt Unna als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister 
 
gez. Werner Kolter 
 
 
 
Abl.KrStUN 24-97/ 02. Dezember 2013 
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98. Bekanntmachung 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten  von Ver-
kaufsstellen vom 02.10.2013 - Autoschau - 

 
Aufgrund des § 6 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
vom 16.11.2006 (G.V. NRW S. 516) geändert durch Gesetz vom 30. April 
2013 (GV. NRW. S. 208) i. V. m. §§ 1 und 25 ff des Gesetzes über Aufbau 
und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NRW S. 528), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 8.Dezember 2009 (GV. 
NRW. S. 765, 793), wird von der Kreisstadt Unna als örtlicher Ordnungsbe-
hörde gemäß Beschluss des Rates der Kreisstadt Unna vom 02.10.2013 
für das Gebiet der Kreisstadt Unna folgende ordnungsbehördliche Verord-
nung erlassen: 
 

§ 1 
 
Verkaufsstellen dürfen am 28.09.2014 und am 27.09.2015 in der Zeit von 
13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein.  
 

§ 2 
 
Die Regelung wird innerhalb des Ortsteiles Unna-Mitte auf die nachstehen-
den Bereiche  
 
1. Innenstadt (Begrenzung im Westen, Süden und Osten durch den Ver-
kehrsring (beidseitig) sowie im Norden durch die Bahnlinie Unna-
Dortmund), 
2. Verkaufszentrum Unna-West (Begrenzung nördlich der B 1, westlich der 
Feldstraße, unmittelbar beidseitig der Massener Straße, östlich der Auto-
bahn A 1) 
 
begrenzt.  
 

§ 3 
 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen der 
§§ 1 und 2 Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszei-
ten offen hält oder in diesen Geschäftszeiten andere als die zugelassenen 
Waren verkauft.  
 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße bis 5000,00 € geahndet werden.  
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§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am nach Bekanntmachung in Kraft und am 
31.12.2015 außer Kraft. 
 
 
Unna, 28.11.2013  
 
Kreisstadt Unna als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister 
 
gez. Werner Kolter 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustandekommen dieser Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet,  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.  
 
 
Unna, 28.11.2013  
 
Kreisstadt Unna als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister 
 
gez. Werner Kolter 
 
 
 
Abl.KrStUN 24-98/ 02. Dezember 2013 
 
 
 
 
 



 

258 

99. Bekanntmachung 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten  von  
Verkaufsstellen vom 02.10.2013 - Weihnachtsmarkt Un na-Massen - 

 
 
Aufgrund des § 6 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
vom 16.11.2006 (G.V. NRW S. 516) geändert durch Gesetz vom 30. April 
2013 (GV. NRW. S. 208) i. V. m. §§ 1 und 25 ff des Gesetzes über Aufbau 
und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NRW S. 528), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 (GV. 
NRW. S. 765, 793), wird von der Kreisstadt Unna als örtlicher Ordnungsbe-
hörde gemäß Beschluss des Rates der Kreisstadt Unna vom 02.10.2013 
für das Gebiet der Kreisstadt Unna folgende ordnungsbehördliche Verord-
nung erlassen: 
 

§ 1 
 
Verkaufsstellen dürfen am 2. Advent in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr 
geöffnet sein. 
 

§ 2 
 
Die Regelung wird innerhalb des Ortsteiles Unna-Massen auf die nachste-
henden Bereiche 
 
- Massener Hellweg (Mittelstraße bis Massener Bahnhofstraße), 
- Massener Bahnhofstraße (bis Sedanstraße), 
- Bismarckstraße (bis Mittelstraße), 
- Mittelstraße. 
 
begrenzt. 
 

§ 3 
 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen der 
§§ 1 und 2 Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszei-
ten offen hält oder in diesen Geschäftszeiten andere als die zugelassenen 
Waren verkauft.  
 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße bis 5000,00 € geahndet werden. 
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§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am nach Tag nach Bekanntmachung in Kraft und am 
31.12.2018 außer Kraft. 
 
 
Unna, 28.11.2013   
 
Kreisstadt Unna als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister 

 
gez. Werner Kolter 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustandekommen dieser Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet,  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.  
 
 
Unna, 28.11.2013  
 
Kreisstadt Unna als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister 
 
gez. Werner Kolter 
 
 
 
Abl.KrStUN 24-99/ 02. Dezember 2013 
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100. Bekanntmachung 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten  von  
Verkaufsstellen vom 02.10.2013 - Hellwegrummel und Schützenfest - 
 

Aufgrund des § 6 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
vom 16.11.2006 (G.V. NRW S. 516) geändert durch Gesetz vom 30. April 
2013 (GV. NRW. S. 208) i. V. m. §§ 1 und 25 ff des Gesetzes über Aufbau 
und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NRW S. 528), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 8.Dezember 2009 (GV. 
NRW. S. 765, 793), wird von der Kreisstadt Unna als örtlicher Ordnungsbe-
hörde gemäß Beschluss des Rates der Kreisstadt Unna vom 02.10.2013 
für das Gebiet der Kreisstadt Unna folgende ordnungsbehördliche Verord-
nung erlassen: 
 

§ 1 
 
Verkaufsstellen dürfen am 22.06.2014, 29.05.2016 und 03.06.2018 in der 
Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein.  
 

§ 2 
 
Die Regelung wird innerhalb des Ortsteiles Unna-Massen auf die nachste-
henden Bereiche 
 
- Massener Hellweg (Mittelstraße bis Massener Bahnhofstraße), 
- Massener Bahnhofstraße (bis Sedanstraße), 
- Bismarckstraße (bis Mittelstraße), 
- Mittelstraße. 
 
begrenzt. 
 

§ 3 
 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen der 
§§ 1 und 2 Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszei-
ten offen hält oder in diesen Geschäftszeiten andere als die zugelassenen 
Waren verkauft.  
 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße bis 5000,00 € geahndet werden.  
  

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Unna, 28.11.2013  
 
Kreisstadt Unna als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister 
 
gez. Werner Kolter 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustandekommen dieser Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet,  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.  
 
 
Unna, 28.11.2013  
 
Kreisstadt Unna als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister 
 
gez. Werner Kolter 
 
 
 
Abl.KrStUN 24-100/ 02. Dezember 2013 
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101. Bekanntmachung 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten  von Ver-
kaufsstellen vom 02.10.2013 - Tag des Kindes / Ernt edankfest - 

 
Aufgrund des § 6 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
vom 16.11.2006 (G.V. NRW S. 516) geändert durch Gesetz vom 30. April 
2013 (GV. NRW. S. 208) i. V. m. §§ 1 und 25 ff des Gesetzes über Aufbau 
und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NRW S. 528), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 (GV. 
NRW. S. 765, 793), wird von der Kreisstadt Unna als örtlicher Ordnungsbe-
hörde gemäß Beschluss des Rates der Kreisstadt Unna vom 02.10.2013 
für das Gebiet der Kreisstadt Unna folgende ordnungsbehördliche Verord-
nung erlassen: 
 

§ 1 
 
Verkaufsstellen dürfen am 1. Sonntag im Oktober in der Zeit von 13.00 bis 
18.00 Uhr geöffnet sein. 
 

§ 2 
 
Die Regelung wird innerhalb des Ortsteiles Unna-Massen auf die nachste-
henden Bereiche 
 
- Massener Hellweg (Mittelstraße bis Massener Bahnhofstraße), 
- Massener Bahnhofstraße (bis Sedanstraße), 
- Bismarckstraße (bis Mittelstraße), 
- Mittelstraße. 
 
begrenzt. 
 

§ 3 
 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen der 
§§ 1 und 2 Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszei-
ten offen hält oder in diesen Geschäftszeiten andere als die zugelassenen 
Waren verkauft. 
 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße bis 5000,00 € geahndet werden. 
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§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am nach Tag nach Bekanntmachung in Kraft und am 
31.12.2018 außer Kraft. 
 
 
Unna, 28.11.2013 
 
Kreisstadt Unna als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister 
 
gez. Werner Kolter 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustandekommen dieser Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet,  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.  
 
 
Unna, 28.11.2013  
 
Kreisstadt Unna als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister 
 
gez. Werner Kolter 
 
 
 
Abl.KrStUN 24-101/ 02. Dezember 2013 
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102. Bekanntmachung 
 

Entwurf des Wirtschaftsplanes der Stadtbetriebe Unn a 
für das Haushaltsjahr 2014 

 
Auf Grund des § 80 Absatz 3 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und zur Änderung kommunal-
verfassungsrechtlicher Vorschriften vom 01. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 
564) wird folgendes bekannt gegeben: 
 
Der Entwurf des Wirtschaftsplanes der Stadtbetriebe  Unna für das 
Haushaltsjahr 2014  liegt ab dem 04. Dezember 2013  während der Dauer 
des Beratungsverfahrens des Rates zur Einsichtnahme während der 
Dienststunden wie u. g. öffentlich aus. 
 
Die Beschlussfassung im Rat der Kreisstadt Unna erfolgt voraussichtlich 
am 19. Dezember 2013 . 
 
 
Dienststunden: 
 
Montag – Donnerstag: 08:00 – 16:00 Uhr 
Freitag:   08:00 – 12:30 Uhr 
 
Adresse: 
 
Kundenzentrum der Stadtbetriebe Unna 
Viktoriastraße 12 
59425 Unna 
 
Gegen den Entwurf des Wirtschaftsplanes der Stadtbetriebe Unna für das 
Haushaltsjahr 2014 können Einwohner der Kreisstadt Unna oder Abgabe-
pflichtige Einwendungen in der Zeit vom 04. Dezember 2013 bis       
einschließlich 17. Dezember 2013  bei der vorgenannten Adresse schrift-
lich oder mündlich zu Protokoll erheben. 
 
Über fristgerecht erhobene Einwendungen beschließt der Rat in öffentlicher 
Sitzung. 
 
 
Unna, 02.12.2013 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. Werner Kolter 
 

 


